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Verbandsgemeinde Weilienthurm

Verbandsgemeindeverwaltung WeiRenthurm, Karlicher Stral3e 4, 56575
WeilRenthurm | Postanschrift: Postfach 1263, 56572 Weilienthurm |
Telefon: 02637 / 913-0 | Fax: 02637 / 913-100 | E-Mail:
info@vgwthurm.de | www.vgwthurm.de | | Offnungszeiten: Montag -
Freitag 7.15 - 12 Uhr, Donnerstag zusatzlich 14 - 18 Uhr

Bekanntmachung der Verbandsgemeindeverwaltung Weildenthurm
Uber das Recht auf Einsichtnahme in die Wéahlerverzeichnisse und Uber die
Erteilung von Wahlscheinen fur die Wahl des Birgermeisters der
Verbandsgemeinde WeilRenthurm am 16. November 2025.

Die Wabhlerverzeichnisse der Gemeinden werden an den Werktagen in der Zeit von Montag,
dem 27.10.2025 (20. Tag vor dem Wahltag), bis Freitag, den 31.10.2025 (16. Tag vor dem
Wahltag) wahrend der Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Wei3enthurm,
Karlicher StralRe 4, Zimmer 241, 56575 WeilRenthurm flr Wahlberechtigte zur Einsichtnahme
bereitgehalten. Alle Wahlberechtigten kénnen die Richtigkeit und Vollstandigkeit der zu ihrer
Person im Wabhlerverzeichnis eingetragenen Daten Uberprifen. Sofern Wahlberechtigte die
Richtigkeit oder Vollstandigkeit der Daten von anderen im Wahlerverzeichnis eingetragenen
Personen Uberprifen wollen, haben sie Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine
Unrichtigkeit oder Unvollstéandigkeit des Wahlerverzeichnisses ergeben kann; das Recht zur
Uberprufung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wabhlberechtigten, fur die im
Melderegister gemal? 8 51 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes eine Auskunftssperre
eingetragen ist.

Wer im Wahlerverzeichnis eingetragen ist, erhalt spatestens am 26.10.2025 (21. Tag vor dem
Wahltag) eine Wahlbenachrichtigung. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber
glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss spatestens bis Freitag, den 31.10.2025 (16. Tag vor dem
Wabhltag) Einwendungen erheben.

Wer das Wahlerverzeichnis flr unrichtig oder unvollstandig halt, kann wahrend der
Einsichtsfrist bei der Verbandsgemeindeverwaltung Einwendungen erheben. Die
Einwendungen kdnnen schriftlich oder durch Erklarung zur Niederschrift erhoben werden.

V.

An der Wahl kann nur teilnehmen, wer in das Wahlerverzeichnis eingetragen ist oder einen
Wabhlschein hat. Wer in das Wahlerverzeichnis eingetragen ist, kann nur im Wahlraum des
Stimmbezirks, der in der Wahlbenachrichtigung angegeben ist, das Wahlrecht ausiiben, sofern
die oder der Wahlberechtigte nicht einen Wahlschein hat. Wer einen Wahlschein hat, kann nur
durch Briefwahl an der Wahl teilnehmen.


mailto:info@vgwthurm.de
http://www.vgwthurm.de/

V.

Wahlberechtigte, die in das Wahlerverzeichnis eingetragen sind, erhalten auf Antrag einen
Wahlschein mit Briefwahlunterlagen. Mit der Wahlbenachrichtigung erhalten im
Wahlerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte ein entsprechendes Antragsformular -
Ruckseite der Wahlbenachrichtigung -. Der Wahlschein kann aber auch mindlich (nicht jedoch
telefonisch), schriftlich oder elektronisch beantragt werden. In diesem Fall muissen
Familiennamen, Vornamen, Geburtsdatum und Wohnanschrift (StralBe, Hausnummer,
Postleitzahl, Ort) angegeben werden; die Wahlerverzeichnisnummer und die
Stimmbezirksnummer, die auf der Wahlbenachrichtigung eingetragen sind, sollen angegeben
werden. Falls die Zusendung des Wahlscheins und der Briefwahlunterlagen an eine von der
Hauptwohnung abweichende Adresse gewilnscht wird, muss auch diese Adresse angegeben
werden.

Fir die elektronische Beantragung steht ein entsprechend vorbereitetes Antragsformular im
Internet unter

www.vgwthurm.de
zur Verfugung.

Der Antrag kann auch per E-Mail an folgende E-Mail-Adresse gerichtet werden:
wahl@vgwthurm.de

Wer den Antrag fur eine andere Person stellt, muss die Berechtigung hierzu durch schriftliche
Volimacht nachweisen. Wabhlschein und Briefwahlunterlagen erhalten auf Antrag auch
Personen, die nicht in das Wéhlerverzeichnis eingetragen sind, wenn sie nachweisen, dass
sie ohne ihr Verschulden die Frist zur Erhebung von Einwendungen versdumt haben.

Wahlscheine und Briefwahlunterlagen werden den Wahlberechtigten an die Wohnanschrift
Ubersandt oder amtlich Gberbracht, soweit sich aus dem Antrag keine andere Anschrift oder
die Abholung der Unterlagen ergibt. An einen anderen als den Wahlberechtigten personlich
durfen Wahlscheine und Briefwahlunterlagen nur ausgehandigt werden, wenn die
Berechtigung zur Empfangnahme durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen
wird.

Von der Vollmacht kann nur Gebrauch gemacht werden, wenn die bevollmachtigte Person
nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Verbandsgemeindeverwaltung vor
der Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Die bevollméchtigte Person muss
das 16. Lebensjahr vollendet haben und sich auf Verlangen ausweisen.

Wabhlschein und Briefwahlunterlagen kénnen bis zum Freitag vor dem Wahltag, 18 Uhr, in den
Fallen des § 17 Abs. 2 der Kommunalwahlordnung und bei nachgewiesener plotzlicher
Erkrankung auch noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, bei der Verbandsgemeindeverwaltung
beantragt werden.

VI.

Mit dem Wahlschein erhalten die Wahlberechtigten
einen amtlichen Stimmzettel,
einen amtlichen Stimmzettelumschlag,
einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zuriickzusenden
ist, versehenen Wahlbriefumschlag und
ein Merkblatt fur die Briefwahl.



Wer durch Briefwahl wéhlt, kennzeichnet persoénlich seinen Stimmzettel, steckt ihn, nach innen
gefaltet, in den amtlichen Stimmzettelumschlag, unterschreibt die auf dem Wabhlschein
vorgedruckte Versicherung an Eides statt unter Angabe des Tages, steckt den amtlichen
Stimmzettelumschlag und den unterschriebenen Wahlschein in  den amtlichen
Wahlbriefumschlag, verschliel3st den Wahlbriefumschlag und Gibersendet den Wahlbrief an die
darauf angegebene Verbandsgemeindeverwaltung.

Bei verbundenen Wahlen steckt die Wahlerin oder der Wéhler die Stimmzettel, jeden fur sich
mit der Stimmabgabe nach innen gefaltet, einzeln in den gemeinsamen Stimmzettelumschlag
und verschlief3t ihn.

Wabhlerinnen und Wabhler, die des Lesens unkundig oder wegen einer kdorperlichen
Beeintrachtigung nicht in der Lage sind, ihre Stimmen abzugeben, kdnnen sich zur
Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person (Hilfsperson) bedienen. Die Hilfsperson hat den
Stimmzettel geman dem erklarten Willen der Wahlerin oder des Wahlers zu kennzeichnen und
dies an Eides statt zu versichern. Die Hilfeleistung hat sich auf die Erfillung der Wiinsche der
Wabhlerin oder des Wahlers zu beschranken. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr
vollendet haben und ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der
Hilfestellung von der Wahl eines anderen erhalt.

Der Wabhlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere
Versendungsform ausschlief3lich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befordert.

Der Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein muss so rechtzeitig an die
Verbandsgemeindeverwaltung abgesandt werden, dass er dort spatestens am Tage der Wahl
bis 18 Uhr eingeht. Er kann auch bei der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen
Verbandsgemeindeverwaltung oder am Tage der Wahl bis spatestens 18 Uhr beim
zustandigen Wahlvorstand abgegeben werden.

Versichert eine wahlberechtigte Person glaubhaft, dass ihr der beantragte Wabhlschein nicht
zugegangen ist, kann ihr bis zum Tage vor der Wahl, 12 Uhr, ein neuer Wabhlschein erteilt
werden.

WeilRenthurm, den 10.10.2025
Verbandsgemeindeverwaltung Wei3enthurm

Winfried F. Erbar
Erster Beigeordneter als Wahlleiter

Offentliche Bekanntmachung
der Verbandsgemeinde Weil3enthurm

Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschlage fur die Direktwahl des
Blrgermeisters
der Verbandsgemeinde Weil3enthurm
am 16. November 2025
gemal § 62 Abs. 5 KWG

Der Wahlausschuss der Verbandsgemeinde Weil3enthurm hat in seiner Sitzung am 30.
September 2025 folgende Wahlvorschlage fur die Wahl des Bilrgermeisters der



Verbandsgemeinde Weil3enthurm am 16. November 2025 zugelassen, die hiermit bekannt
gemacht werden:

1. FWG
Familienname, Vorname: Harner, Gerd
Geburtsjahr: 1966
Staatsangehdarigkeit: deutsch
Beruf oder Stand: selbstandiger Kaufmann, Betriebswirt (VWA)
Postleitzahl, Ort: 56218 Milheim-Karlich
2. Przybylla
Familienname, Vorname: Przybylla, Thomas
Geburtsjahr: 1973
Staatsangehdarigkeit: deutsch
Beruf oder Stand: Birgermeister, Volljurist
Postleitzahl, Ort: 56575 WeilRenthurm

WeilRenthurm, den 10. Oktober 2025
Verbandsgemeindeverwaltung Weil3enthurm

Winfried F. Erbar
Erster Beigeordneter als Wahlleiter

Aus der Arbeit des Bau-, Vergabe- und Umweltausschusses der
Verbandsgemeinde WeilRenthurm

Am Mittwoch, 24.09.2025, fand eine Sitzung des Bau-, Vergabe- und Umweltausschusses der
Verbandsgemeinde WeiRenthurm statt, Uiber deren Verlauf folgendes zu berichten ist:

46. Anderung des Flachennutzungsplanes fiir den Bereich "Nordlich der Eisenbahnlinie
[I" der Ortsgemeinde Urmitz

Der Bau-, Vergabe- und Umweltausschuss hat dem Verbandsgemeinderat einstimmig
empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: ,Der Verbandsgemeinderat beschliet gemaf §
67 Abs. 2 Satz 2 Gemeindeordnung (GemOQ) das Flachennutzungsplananderungsverfahren
Nr. 46. Durch die Anderung des Flachennutzungsplanes sollen die planungsrechtlichen
Voraussetzungen fir eine Betriebsverlagerung von der Stadt Milheim-Kéarlich (Stadtteil
Urmitz-Bahnhof) in die Ortsgemeinde Urmitz geschaffen werden. Hierfir sollen im
Flachennutzungsplan ,gewerbliche Bauflachen* dargestellt bzw. erweitert werden. Die
Begrindung gemald 8 5 Abs. 5 Baugesetzbuch (BauGB) wird ebenfalls beschlossen
(einschlieBlich Umweltbericht zur Aufstellung des Bebauungsplanes ,Nordlich der
Eisenbahnlinie II“ nebst Anlagen: Abgrenzung mit Darstellung des Regionalen Griinzuges,
Vorrang- und Vorbehaltsgebieten des regionalen Biotopverbundes und Vorranggebiet
Ressourcenschutz aus dem RROP 2017; Abgrenzung mit Darstellung des Vorranggebietes
Grundwasserschutz aus dem RROP 2017 und der Abgrenzung der Wasserschutzgebietszone
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Il des Wasserschutzgebietes Koblenz-Urmitz; Topografische Karte 2007 mit den
Darstellungen des Regionalen Griinzuges, Vorrang- und Vorbehaltsgebieten des regionalen
Biotopverbundes und Vorranggebiet Ressourcenschutz aus dem RROP 2017; Uberlagerung
Digitale Topografische Karte 2012 mit den Darstellungen des Regionalen Griinzuges und
Vorrang- und Vorbehaltsgebieten des regionalen Biotopverbundes aus dem RROP 2017; Text
und Plan zur Biotop- und Nutzungstypenkartierung (Stand: Februar 2022); Faunistische
Erfassungen (Stand: Februar 2022); Text und Plan zum Artenschutzfachlichen
Ausgleichskonzept (Stand: Oktober 2022); Antrag auf Ausnahmegenehmigung des WSG
(Stand: Dezember 2022); Bescheid tber die Befreiung des WSG; Entwésserungsplanung zum
Bebauungsplan "Nérdlich der Eisenbahnlinie (Stand: Januar 2025), Schalltechnisches
Gutachten zum Bebauungsplan ,Noérdlich der Eisenbahnlinie [I* (Stand: 13.01.2025)). Die
Verwaltung wird beauftragt, das Zustimmungsverfahren mit den Stadten/ den Ortsgemeinden
der Verbandsgemeinde WeilRenthurm durchzuflhren und die Flachennutzungsplandnderung
anschliel3end der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz zur Genehmigung vorzulegen.*

Vergabe von _Planungsleistungen der kommunalen Warmeplanung fiur _die
Verbandsgemeinde Weil3enthurm

Der Bau-, Vergabe- und Umweltausschuss hat dem Verbandsgemeinderat einstimmig
empfohlen, der Ausschreibung der Planungsleistung zur Erstellung einer Kommunalen
Warmeplanung flr das gesamte Gebiet der Verbandsgemeinde WeiRenthurm im
Standardverfahren gemall Ausfilhrungsgesetz zum Warmeplanungsgesetz (AGWPG)
zuzustimmen und die Verwaltung zu beauftragen, alle weiteren Verfahrensschritte
vorzubereiten.

Abschluss eines stadtebaulichen Vertrages mit der Stadt WeiRenthurm

Der Bau-, Vergabe- und Umweltausschuss hat dem Verbandsgemeinderat einstimmig
empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: ,Der Verbandsgemeinderat beschliefl3t, den
stadtebaulichen Vertrag mit der Stadt Wei3enthurm abzuschliel3en und den Birgermeister zu
erméchtigen, den Vertrag zu unterzeichnen. Darlber hinaus wird der Birgermeister
erméachtigt, redaktionelle Anderungen an dem Vertragsentwurf vorzunehmen.*

Sanierung der Sanitareinrichtungen in der Kindertageseinrichtung "Don Bosco"

Der Bau-, Vergabe- und Umweltausschuss hat dem Verbandsgemeinderat einstimmig

empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

1. Der Sanierung und Neukonzeption der Sanitar- und Hygienebereiche wird zugestimmt.

2. Die fir die Mallnahmen ,Neugestaltung des AuRengeldndes® der Kita Don Bosco und der
Kita St. Georg in 2025 veranschlagten Mittel werden zur Deckung der Sanierungskosten
in H6he von insgesamt 160.000 Euro herangezogen.

3. Die MaRnahmen ,Neugestaltung des Auliengelandes” der Kita Don Bosco und der Kita St.
Georg werden im Haushaltsjahr 2026 neu veranschlagt.

Vergabe von Reinigungsdienstleistungen fur Objekte der Verbandsgemeinde

Weil3enthurm

Der Bau-, Vergabe- und Umweltausschuss hat dem Verbandsgemeinderat einstimmig

empfohlen:

1. den Auftrag fir die Reinigungsdienstleistungen fir den Interimszeitraum vom 13.10.2025
bis zum 28.02.2026 zu vergeben. Die Auftragssumme betragt auf der Grundlage der
bisherigen Ausgaben 161.485,00 EUR brutto. Die Verwaltung wird beauftragt, die
entsprechende Auftragserteilung vorzunehmen und die erforderlichen Haushaltsmittel in
den Haushaltsplan 2026 aufzunehmen.

2. den Biurgermeister der Verbandsgemeinde zu ermé&chtigen, die Leistungen zur
Neuvergabe der Reinigungsdienstleistungen nach der europaweiten Ausschreibung an
den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben und die Auftragserteilung vorzunehmen sowie
die erforderlichen Haushaltsmittel in die kommenden Haushaltsplane aufzunehmen.




Auftragsvergaben der Erweiterung am Feuerwehrgeratehauses in Bassenheim

Der Bau-, Vergabe- und Umweltausschuss hat einstimmig beschlossen, fur die Erweiterung
des Feuerwehrgeratehauses in Bassenheim, den Auftrag fir das Los 14 — AuRenanlagen zu
einem Gesamtbetrag von 96.579,12 € brutto zu erteilen.

Auftragsvergabe zur Installation einer gemeinsamen SchlieBanlage in_den
Kindertagesstéatten

Der Bau-, Vergabe- und Umweltausschuss hat dem Verbandsgemeinderat einstimmig
empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: ,Der Verbandsgemeinderat beschliel3t, den
Auftrag zur Installation einer gemeinsamen Schlie3anlage in den Kindertagesstatten (und -
horten) nach abschlielBender Prifung an den wirtschaftlichsten Bieter zu erteilen.

Neugestaltung der AuBRenanlage in der Kindertagesstatte St. Georg in Urmitz

Der Bau-, Vergabe- und Umweltausschuss hat den Sachverhalt sowie die vorgelegte

Kostenschatzung zur Kenntnis genommen und dem Verbandsgemeinderat einstimmig

empfohlen:

1. Der Ausschreibung der Planungsleistungen (Freianlagenplanung inkl. Baulberwachung)
zuzustimmen und den Auftrag im Anschluss an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben.

2. Die Verbandsgemeindeverwaltung WeiRenthurm auf Basis der beauftragten Planung mit
der Durchfiihrung der Ausschreibung zur Umsetzung der BaumalRnahme zu beauftragen.

3. Die erforderlichen Haushaltsmittel in Hohe von ca. 315.000 € im Haushalt 2026 zusatzlich
bereitzustellen.

Neugestaltung der AuRenanlage der Kindertagesstéatte Don Bosco in Milheim-Kéarlich
Der Bau-, Vergabe- und Umweltausschuss hat den Sachverhalt sowie die vorgelegte
Kostenschatzung zur Kenntnis genommen und dem Verbandsgemeinderat einstimmig
empfohlen:
1. Der Ausschreibung der Planungsleistungen (Freianlagenplanung inkl. Bautiberwachung)
zuzustimmen und den Auftrag im Anschluss an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben.
2. Die Verbandsgemeindeverwaltung WeiRenthurm auf Basis der beauftragten Planung mit
der Durchfiihrung der Ausschreibung zur Umsetzung der BaumaRnahme zu beauftragen.
3. Die erforderlichen Haushaltsmittel in Héhe von ca. 315.000 € sind im Haushalt 2026
zusatzlich bereitzustellen.

Im nichtoffentlichen Teil der Sitzung hat der Bau-, Vergabe- und Umweltausschuss dem
Verbandsgemeinderat einstimmig eine Beschlussempfehlung zu einer Vertragsangelegenheit
ausgesprochen.

Aus der Arbeit des Ausschusses fur Bildung, Jugend und Familie

Am Mittwoch, 24.09.2025, fand eine Sitzung des Ausschusses fur Bildung, Jugend und Familie
der Verbandsgemeinde WeilRenthurm statt, Uber deren Verlauf folgendes zu berichten ist:

Information zu den Elternbeitrdgen der wohnortnahen Ferienangebote im Hinblick auf
das Ganztagsférderungsgesetz

Der Ausschuss fir Bildung, Jugend und Familie hat die Ausfihrungen zur Kenntnis genommen
und einstimmig empfohlen, bei einer entsprechenden Erhdhung der Férdersatze durch den
Landkreis keine Anpassung der Teilnahmebeitrdge vorzunehmen.

Bedarfsentwicklungen im Kindertagesstattenbereich in der Verbandsgemeinde
WeiRenthurm
Der Ausschuss hat die Ausfuihrungen zur Kenntnis genommen.




Die Verbandsgemeindekasse informiert: SchlieRung Postbankkonto

Die Verbandsgemeindekasse WeiRenthurm macht darauf aufmerksam, dass das derzeitige
Postbankkonto zum 30.11.2025 geschlossen wird. Bitte benutzen Sie fur zuklnftige
Zahlungen folgende Bankverbindungen:

Sparkasse Koblenz
IBAN: DE16 5705 0120 0003 0001 06 BIC: MALADE51KOB

VR Bank RheinAhrEifel eG
IBAN: DE10 5776 1591 7071 8405 00 BIC: GENODED1BNA

Ebenfalls besteht die Mdglichkeit, ein solches SEPA-Mandat im Internet
unter www.vgwthurm.de auszufilllen. Verwenden Sie hierfur einfach
den nebenstehenden QR-Code.

Verbandsgemeindekasse Weildenthurm

Abholung der Reisepéasse:

Reisepéasse, die bis zum 10.09.2025 beantragt wurden, konnen wahrend der Offnungszeiten
mit und ohne Terminvereinbarung online

- montags 7:15 - 16:30 Uhr
- dienstags 7:15 —16:30 Uhr
- mittwochs 7:15 —12:00 Uhr
- donnerstags 7:15 —18:00 Uhr
- freitags 7:15 —12:00 Uhr

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Weif3enthurm im Burgerbiro abgeholt werden.

Bitte legen Sie ein noch in lhrem Besitz befindliches Ausweispapier vor. Ausnahmsweise kann
der Reisepass auch gegen Vorlage einer schriftlichen Vollmacht an eine andere Person
ausgehandigt werden. Der/die Bevollméachtigte muss sich dabei ausweisen kdénnen.

Fur weitere Auskiinfte stehen wir Thnen auch gerne telefonisch zur Verfiigung. Sie erreichen
uns unter den folgenden Durchwahimdglichkeiten: 02637/913-108, 913-109, 913-148, 913-
149.

Verbandsgemeindeverwaltung Weilzenthurm
-Birgerbiro-

Alters- und Ehejubilare

Eheleute Lieselotte und Adolf Brielbeck, 56220 St. Sebastian, feierten am 03.10.2025 ihre
Eiserne Hochzeit.

Herr Herbert Sauerborn, Im Burggarten 21, 56218 Milheim-Kérlich, feiert am 13.10.2025
seinen 85. Geburtstag.

Frau Anneliese Kollner, 56575 Weilienthurm, feiert am 14.10.2025 ihren 97. Geburtstag.
Herr Karl-Heinz Bohm, 56218 Mulheim-Karlich, feiert am 15.10.2025 seinen 90. Geburtstag.
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Ortsgemeinde Bassenheim

Ortsbirgermeisterin Natalja Kronenberg | Walpotplatz 9, 56220
Bassenheim | Telefon: 02625 / 4456, Fax: 02625 / 6493, Mail:
gemeinde@bassenheim.de | www.bassenheim.de | Offnungszeiten:
taglich 8 — 12 Uhr | Sprechstunde Ortsbirgermeisterin: Dienstag 17.30
- 19 Uhr sowie nach Terminvereinbarung

Aus der Arbeit des Haupt- und Finanzausschusses
der Ortsgemeinde Bassenheim

Am Donnerstag, 18.09.2025, fand eine Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der
Ortsgemeinde Bassenheim statt, Gber deren Verlauf folgendes zu berichten ist:

Erlass der 6. Satzung zur_Anderung der Friedhofssatzung sowie der 7. Satzung zur
Anderung der Satzung iiber die Erhebung von Friedhofsgebiihren der Ortsgemeinde
Bassenheim

Der Haupt- und Finanzausschuss hat dem Ortsgemeinderat einstimmig empfohlen, die
Satzungsanderungen zur Anderung der Friedhofs- und Friedhofsgebiihrensatzung zu
beschlieRen. Beide Anderungssatzungen treten am Tag nach der o6ffentlichen
Bekanntmachung in Kraft.

Vergabe von Reinigungsdienstleistungen fir Objekte der Ortsgemeinde Bassenheim

Der Haupt- und Finanzausschuss hat dem Ortsgemeinderat einstimmig empfohlen:

3. den Auftrag fiur die Reinigungsdienstleistungen fir den Interimszeitraum vom 13.10.2025
bis zum 28.02.2026 zu vergeben. Die Auftragssumme betragt auf der Grundlage der
bisherigen Ausgaben 34.495,00 EUR brutto. Die Verwaltung soll beauftragt werden, die
entsprechende Auftragserteilung vorzunehmen und die erforderlichen Haushaltsmittel in
den Haushaltsplan 2026 aufzunehmen.

4. die Ortsbirgermeisterin im Benehmen mit den Beigeordneten zu ermachtigen, die
Leistungen zur Neuvergabe der Reinigungsdienstleistungen nach der europaweiten
Ausschreibung an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben und die Verwaltung zu
beauftragen, die Auftragserteilung vorzunehmen sowie die erforderlichen Haushaltsmittel
in den Haushaltsplan 2026 aufzunehmen.

Sachstandsinformation zur Sanierung des Rathauses in Bassenheim

Der Haupt- und Finanzausschuss hat den Sachstand zur Kenntnis genommen und dem
Ortsgemeinderat einstimmig empfohlen zu beschliel3en, das Rathaus zu sanieren. Zudem soll
eine Antragsstellung fur eine mogliche Forderung im Rahmen der Dorferneuerung
verwaltungsseits vollzogen werden.

Realsteuer - Anpassung der Hebesatze

Der Haupt- und Finanzausschuss hat dem Ortsgemeinderat einstimmig empfohlen, die
Hebesatze fur die Grundsteuer A und B nicht zu erhéhen und unverandert auf dem bisherigen
Stand zu belassen. Somit ist die Hebesatzsatzung vom 13.12.2024 fir die Folgejahre weiter

gultig.



mailto:gemeinde@bassenheim.de
http://www.bassenheim.de/

‘\0 Ortsgemeinde Kaltenengers

\ Ortsbirgermeister Jirgen Karbach | Raiffeisenstralie 5, 56220
Kaltenengers | Telefon: 02630 / 6354 | Fax: 02630 / 968206 | E- Mail:
- - info@kaltenengers.de | www.kaltenengers.de | Offnungszeiten Montag

und Donnerstag 17.30 - 19 Uhr

Keine Bekanntmachungen
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Ortsgemeinde Kettig

Ortsburgermeister Florian Heyden | Hauptstral3e 2, 56220 Kettig |
Sl Telefon: 02637 / 2176 | Fax: 02637 / 8779 | E-Mail:

- kettigl @vgwthurm.de | www.kettig.org | Offnungszeiten: Montag und

Donnerstag 8 - 12 Uhr, 14 - 18 Uhr, Dienstag und Freitag 8 - 12 Uhr |

Sprechstunde Ortsblrgermeister: nach Vereinbarung

Aus der Arbeit des Bau- und Wegeausschusses der Ortsgemeinde Kettig

Am Dienstag, 09.09.2025, fand eine Sitzung des Bau- und Wegeausschusses der
Ortsgemeinde Kettig statt, Uber deren Verlauf folgendes zu berichten ist:

Gemeindliche Einvernehmen gem. § 36 (Baugesetzbuch) BauGB i.V.m. § 35 Abs. 2
BauGB

Der Bau- und Wegeausschuss hat einstimmig beschlossen, zwei gemeindliche Einvernehmen
gemall 8 36 BauGB i.V.m. § 35 Abs. 2 BauGB zu erteilen sowie ein gemeindliches
Einvernehmen nicht zu erteilen.

Aufstellung eines Bebauungsplanes PV-Freiflachenanlage

Der Bau- und Wegeausschuss hat dem Ortsgemeinderat mit 6 Ja-Stimmen und 5 Nein-
Stimmen nachfolgende Beschlussfassung empfohlen: ,Der Ortsgemeinderat beschlief3t, dem
Antrag vom 23.05.2025 auf Aufstellung eines Bebauungsplanes zu entsprechen
(Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB) mit der Maligabe, das Vorhaben als
vorhabenbezogenen Bebauungsplan i.S. des § 12 BauGB zu realisieren. Die Verwaltung wird
beauftragt, nach Vorliegen der Planaufstellungsunterlagen das gesetzlich vorgeschriebene
Verfahren einzuleiten (regulares Bebauungsplanverfahren). Der Bebauungsplan soll im
weiteren Verfahren nachfolgende Bezeichnung erhalten ,Solarpark in den Villen“: Daruber
hinaus wird die Verwaltung beauftragt, den Gremien einen Entwurf des stadtebaulichen
Vertrages vorzulegen. Die Angelegenheit ist darliber hinaus dem Verbandsgemeinderat zur
Entscheidung tber die Einleitung bzw. Durchfiihrung einer Flachennutzungsplanéanderung im
Parallelverfahren vorzulegen, sofern ein entsprechender Antrag durch die Vorhabentragerin
gestellt wurde.”

Antrag der SPD-Fraktion auf Abrundungssatzung / Klarstellungssatzung gem. 8 34 Abs.
4 Nr. 1 Baugesetzbuch (BauGB)
Der Tagesordnungspunkt wurde abgesetzt.

Vergabe von Reinigungsdienstleistungen fir Objekte der Ortsgemeinde Kettig

Der Bau- und Wegeausschuss hat dem Ortsgemeinderat einstimmig empfohlen:

1. den Auftrag fir die Reinigungsdienstleistungen flir den Interimszeitraum vom 22.09.2025
bis zum 28.02.2026 zu vergeben. Die Auftragssumme betragt auf der Grundlage der
bisherigen Ausgaben 16.838,00 EUR Brutto. Die Verwaltung wird beauftragt, die
entsprechende Auftragserteilung vorzunehmen und die erforderlichen Haushaltsmittel in
den Haushaltsplan 2026 aufzunehmen.

2. den Ortsbirgermeister im Benehmen mit den Beigeordneten zu ermdachtigen, die
Leistungen zur Neuvergabe der Reinigungsdienstleistungen nach der europaweiten
Ausschreibung an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben und beauftragt die
Verwaltung, die Auftragserteilung vorzunehmen sowie die erforderlichen Haushaltsmittel
in die Haushaltsplane aufzunehmen.
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Antrag der CDU-Fraktion auf Herstellung eines Parkplatzes auf dem Gelande "Fuchs"
Der Tagesordnungspunkt wurde abgesetzt.

Vergabe zur Umristung der LED-Beleuchtung auf dem Sportplatz in Kettig im Rahmen
der vorhandenen KIPKI-Mittel

Der Bau- und Wegeausschuss hat den Sachverhalt sowie das Ergebnis zur Kenntnis
genommen und einstimmig dem Ortsgemeinderat empfohlen, die weiteren erforderlichen
Verfahrensschritte zur Umsetzung der Maflinahme bis spatestens Juli 2026 einzuleiten und
den Auftrag Uber die Erneuerung der Flutlichtanlagen auf dem Sportplatz in Kettig zum
Angebotspreis von 34.872,95 € zu erteilen. AuRerdem soll die Verbandsgemeindeverwaltung
WeilRenthurm erméachtigt werden, den Auftrag im Namen der Ortsgemeinde zu erteilen.

Antrag der SPD-Fraktion tUber die Errichtung eines frei zuganglichen Bolzplatzes
Der Bau- und Wegeausschuss hat die Verwaltung einstimmig beauftragt, die Vorschlage der
SPD zeitnah vorzubereiten und mitzuteilen.

Aus der Arbeit des Ortsgemeinderates von Kettig

Am Donnerstag, 18.09.2025, fand eine Sitzung des Ortsgemeinderates von Kettig statt, tber
deren Verlauf folgendes zu berichten ist:

Ergadnzungswabhlen fur die Ausschisse
Der Ortsgemeinderat hat einstimmig Erg&nzungswahlen fur verschiedene Ausschisse
durchgefihrt.

Informationen uber die Arbeit des "Blrgerstitzpunktes+" in der Ortsgemeinde Kettig
Der Ortsgemeinderat hat die Ausfihrungen wohlwollend zur Kenntnis genommen.

Antrag der SPD-Fraktion auf Abrundungssatzung / Klarstellungssatzung gem. § 34 Abs.
4 Nr. 1 Baugesetzbuch (BauGB)
Der Tagesordnungspunkt wurde abgesetzt.

Erlass einer Satzung uber die einheitliche Forderung von Stellplatzen zur Erfillung der
Stellplatzverpflichtung gem. 8 47 Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO)

Der Ortsgemeinderat hat einstimmig beschlossen, die Satzung zu erlassen. Die Verwaltung
wurde beauftragt, diese auszufertigen und bekannt zu machen. Dartber hinaus hat der
Ortsgemeinderat beschlossen, den Beschluss Uber die einheitliche Forderung von Stellplatzen
zur Erfillung der Stellplatzverpflichtung gem. § 47 LBauO vom 25.11.1996 mit Inkrafttreten
der Satzung aufzuheben. Die Verwaltung wurde beauftragt, dieses entsprechend bekannt zu
machen.

Antrag _auf Aufstellung eines Bebauungsplanes zur Errichtung einer PV-
Freiflachenanlage

Der Ortsgemeinderat hat mit 10 Ja-Stimmen und 9 Nein-Stimmen beschlossen, dem Antrag
vom 23.05.2025 auf Aufstellung eines Bebauungsplanes zu entsprechen
(Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB) mit der Maligabe, das Vorhaben als
vorhabenbezogenen Bebauungsplan i.S. des 8§ 12 BauGB zu realisieren. Die Verwaltung
wurde beauftragt, nach Vorliegen der Planaufstellungsunterlagen das gesetzlich
vorgeschriebene Verfahren einzuleiten (regulares Bebauungsplanverfahren). Der
Bebauungsplan soll im weiteren Verfahren nachfolgende Bezeichnung erhalten ,Solarpark in
den Villen“. Dartber hinaus wurde die Verwaltung beauftragt, den Gremien einen Entwurf des
stadtebaulichen Vertrages vorzulegen. Die Angelegenheit ist darlber hinaus dem
Verbandsgemeinderat zur Entscheidung uUber die Einleitung bzw. Durchfuhrung einer
Flachennutzungsplandnderung im Parallelverfahren vorzulegen, sofern ein entsprechender
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Antrag durch die Vorhabentragerin gestellt wurde.

Anderungen der Vergaberichtlinien zum Bauplatzverkauf
Der Ortsgemeinderat hat einstimmig die Anpassung der Richtlinien beschlossen, die klnftig
bei der Bauplatzvergabe zugrunde gelegt werden sollen.

Verkauf eines Baugrundstickes Ende Ochtendunger StralRe

Der Ortsgemeinderat hat einstimmig beschlossen, den Verkaufspreis des Bauplatzes
Gemarkung Kettig, Flur 6, Parzelle 777, 413 gm grof3 im Baugebietes ,Ende Ochtendunger
Stralle® auf 256,17 € zuzlglich anfallender Erschliefungskosten festzusetzen. Das
Grundstick soll auf Basis der Vergaberichtlinien mit einer 4-wdchigen Bewerbungsfrist
ausgeschrieben werden.

Vergabe von Reinigungsdienstleistungen fir Objekte der Ortsgemeinde Kettig

Der Ortsgemeinderat hat einstimmig beschlossen,

1. den Auftrag fur die Reinigungsdienstleistungen fur den Interimszeitraum vom 22.09.2025
bis zum 28.02.2026 zu vergeben. Die Auftragssumme betragt auf der Grundlage der
bisherigen Ausgaben 16.838,00 EUR brutto. Die Verwaltung wurde beauftragt, die
entsprechende Auftragserteilung vorzunehmen und die erforderlichen Haushaltsmittel in
den Haushaltsplan 2026 aufzunehmen.

2. den Ortsbirgermeister im Benehmen mit den Beigeordneten zu ermadchtigen, die
Leistungen zur Neuvergabe der Reinigungsdienstleistungen nach der europaweiten
Ausschreibung an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben und die Verwaltung zu
beauftragen, die Auftragserteilung vorzunehmen sowie die erforderlichen Haushaltsmittel
in die Haushaltsplane aufzunehmen.

Halbjahresbericht Giber den Haushaltsvollzug 2025 gemaR § 21 GemHVO
Der Ortsgemeinderat hat den Bericht zur Kenntnis genommen.

Vergabe zur Umristung der LED-Beleuchtung auf dem Sportplatz in Kettig im Rahmen
der vorhandenen KIPKI-Mittel

Der Ortsgemeinderat hat den Sachverhalt sowie das Ergebnis zur Kenntnis genommen und
einstimmig beschlossen, die weiteren erforderlichen Verfahrensschritte zur Umsetzung der
MalRnahme bis spatestens Juli 2026 einzuleiten und den Auftrag Uber die Erneuerung der
Flutlichtanlagen auf dem Sportplatz in Kettig zum Angebotspreis von 34.872,95 € zu erteilen.
AulRerdem wurde die Verbandsgemeindeverwaltung Weif3enthurm erméchtigt, den Auftrag im
Namen der Ortsgemeinde zu erteilen.

Im nichtoffentlichen Teil der Sitzung hat der Ortsgemeinderat einstimmig einen Beschluss zu
einer Vertragsangelegenheit gefasst.
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Stadt Mulheim-Karlich

Stadtburgermeister Gerd Harner | Kapellenplatz 16, 56218 Mulheim-
Kérlich | Telefon: 02630 / 94550 | Fax: 02630 / 945549 | E-Mail:
info@muelheim-kaerlich.de | www.muelheim-kaerlich.de |
Offnungszeiten: Dienstag und Freitag 8 - 12 Uhr, Donnerstag 8 - 12
Uhr und 14 - 18 Uhr, Montag und Mittwoch geschlossen

Keine Bekanntmachungen
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Ortsgemeinde Sankt Sebastian

Ortsburgermeister Marco Seidl | Hauptstraf3e 10-12, 56220 St.
Sebastian | Telefon: 0261 / 8135 | Fax: 0261 / 9887637 | E-Mail:
marco.seidl@vgwthurm.de | www.gemeinde-sankt-sebastian.de |
Offnungszeiten: Dienstag und Donnerstag 16 - 19 Uhr, Mittwoch 8 -11
Uhr | Sprechstunde Ortsbirgermeister: Dienstag und Donnerstag

18 -19 Uhr

Bekanntmachung
Jahresabschluss der Ortsgemeinde St. Sebastian fur das Haushaltsjahr 2022

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde St. Sebastian hat in seiner Sitzung am 18.09.2025
gemalR § 114 Abs. 1 Gemeindeordnung vom 31.01.1994 (GVBI. S. 153) in der jeweils
geltenden Fassung den gepriften Jahresabschluss fir das Haushaltsjahr 2022 festgestellt.
Gleichzeitig hat der Ortsgemeinderat dem Ortsbirgermeister und den Beigeordneten der
Ortsgemeinde St. Sebastian sowie dem Blrgermeister und den Beigeordneten der
Verbandsgemeinde WeiRenthurm fiir das Haushaltsjahr 2022 Entlastung erteilt.

Der Jahresabschluss der Ortsgemeinde St. Sebastian fur das Haushaltsjahr 2022 liegt in der
Zeit vom 13.10.2025 bis einschlieB3lich 21.10.2025 wahrend der Dienststunden montags bis
freitags von 7.15 - 12.00 Uhr und donnerstags von 14.00 - 18.00 Uhr zur Einsichtnahme im
Rathaus der Verbandsgemeinde WeilRenthurm, Karlicher Stral3e 4, 56575 WeiRenthurm,
Zimmer 123 und im Verwaltungsgebaude der Ortsgemeinde St. Sebastian, Hauptstr. 10-12,
56220 St. Sebastian wahrend der Offnungszeiten 6ffentlich aus.

St. Sebastian, 10.10.2025
Gez.

Marco Seidl
Ortsbirgermeister
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Ortsgemeinde Urmitz / Rhein

Ortsburgermeister Norbert Bahl Les-Noes-Platz 1, 56220 Urmitz /
Rhein | Telefon: 02630 / 7048 | Fax: 02630 / 969361 | E-Mail:
info@urmitz.de | www.urmitz.de | Offnungszeiten: Montag und
Donnerstag 17 - 19 Uhr, Mittwoch 17 - 19 Uhr nach Vereinbarung

Satzung
der Ortsgemeinde Urmitz
Uber die Anzahl der notwendigen Stellplatze
gemal § 47 Landesbauordnung (LBauO)

Der Ortsgemeinderat von Urmitz hat aufgrund von § 24 der Gemeindeordnung fur Rheinland-
Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 (GVBI. S. 153) in der zur Zeit glltigen Fassung in Verbindung
mit 8 88 Abs. 1 Nr. 8 LBauO i.V.m. § 47 LBauO vom 24.11.1998

(GVBI. S. 365 ff.) in der zur Zeit gultigen Fassung am 21.08.2025 folgende Satzung
beschlossen:

§1
Geltungsbereich der Satzung

(1) Der raumliche Geltungsbereich der Satzung erstreckt sich auf die gesamte bebaubare
Ortslage von Urmitz (siehe beigefligter Auszug aus dem Flachennutzungsplan).
Regelungen in rechtsverbindlichen Bebauungspléanen bleiben unberihrt.

(2) Die Satzung gilt fur die Errichtung oder Nutzungsanderung von baulichen Anlagen
sowie anderen Anlagen, die der Wohnnutzung dienen. Die Erweiterung vorhandener
baulicher oder anderer Anlagen steht dabei der Errichtung gleich.

§2
Herstellungspflicht und Begriffe

Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen, bei denen ein Zugangs- oder Abgangsverkehr zu
erwarten ist, durfen nur errichtet werden, wenn Stellplatze oder Garagen in ausreichender Zahl
und GroRRe sowie in geeigneter Beschaffenheit hergestellt werden (notwendige Stellplatze), §
47 Abs. 1 LBauO.

Stellplatze sind Flachen, die dem Abstellen von Kraftfahrzeugen au3erhalb der offentlichen
Verkehrsflache dienen.

Garagen sind ganz oder teilweise umschlossene Raume zum Abstellen von Kraftfahrzeugen.
Carports sind Uberdachte Stellplatze i.S.d. 8§ 2 Abs. 2 der GarStellVO.

§3
Anzahl der erforderlichen Stellplatze

(1) Bei der Neuerrichtung von Wohngebauden sind pro Wohneinheit 1,5 Stellplatze,
Garagenstellplatze oder Carports nachzuweisen.

(2) Werden bauliche Anlagen oder andere Anlagen, bei denen ein Zugangs- oder
Abgangsverkehr zu erwarten ist, ge&ndert oder &ndert sich ihre Benutzung, so sind
Stellplatze, Garagen oder Carports in solcher Zahl und Grol3e herzustellen, dass sie
die infolge der Anderung zusatzlich zu erwartenden Kraftfahrzeugen aufnehmen
kénnen (8 47 Abs. 2, Satz 1 LBauO).

In diesen Fallen ist fur die Berechnung, fir die durch die BaumalBhahmen neu
entstehenden Wohneinheiten die Regelung des § 3 Abs. 1 der Satzung Grundlage.
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(3) Absatz 2 gilt nicht, wenn Wohnraum in Geb&auden, deren Fertigstellung mindestens
zwei Jahre zuriickliegt, durch Wohnungsteilung, Anderung der Nutzung, Aufstocken
oder durch Ausbau des Dachgeschosses geschaffen wird und die Herstellung von
Stellplatzen oder Garagen auf dem Grundstiick nicht oder nur unter grof3en
Schwierigkeiten mdglich ist. (8 47 Abs. 2, Satz 2 LBauO)

§ 4 Anforderungen an Stellplatze oder Garagen

(1) Die Mindestbreite sowie die Mindestlange der Stellplatze oder Garagen richtet sich nach
der Landesverordnung tber den Bau und Betrieb von Garagen in der jeweils glltigen
Fassung.

(2) Die Stellplatze oder Garagen sind auf dem zu bebauenden Grundstuck nachzuweisen
oder, sofern 6ffentlich-rechtlich gesichert, auf einem in zumutbarer Entfernung liegenden
anderem Grundstuck herzustellen.

8 5 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft (§ 24 Abs. 3 GemO).
Gleichzeitig wird der Beschluss uber die Anzahl der erforderlichen Stellplatze vom 26.09.1996
aufgehoben.

Urmitz, den 26.09.2025 Ortsgemeinde Urmitz
gez.
Norbert Bahl
Ortsbirgermeister

Ausgefertigt:
Diese Satzung stimmt mit dem Willen des Ortsgemeinderates Uberein.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt.

Urmitz, den 26.09.2025 Ortsgemeinde Urmitz
gez.
Norbert Bahl
Ortsbirgermeister

Hinweis:
Gemal § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird auf folgendes hingewiesen:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der

Gemeindeordnung oder auf Grund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten

ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an giiltig zustande gekommen. Dies gilt

nicht, wenn

1. die Bestimmungen liber die Offentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehdrde den Beschluss beanstandet
oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegeniber der
Verbandsgemeindeverwaltung, Karlicher Strale 4, 56575 Weilenthurm, unter
Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begriinden soll, schriftlich geltend
gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der
in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.
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Stadt WeilRenthurm

Stadtburgermeister Johannes Juchem | Hauptstral3e 185, 56575
WeilRenthurm | Telefon: 02637 / 92020 | Fax: 02637 / 920222 | E-Mail:
info@weissenthurm.de | www.weissenthurm.de | Offnungszeiten:
Montag bis Freitag 8 - 12 Uhr | Sprechstunde Stadtbirgermeister:
Dienstag und Donnerstag nach Vereinbarung

Bekanntmachung
Jahresabschluss der Stadt Weil3enthurm fur das Haushaltsjahr 2022

Der Stadtrat der Stadt Weil3enthurm hat in seiner Sitzung am 18.09.2025 gemaR § 114 Abs.
1 Gemeindeordnung vom 31.01.1994 (GVBI. S. 153) in der jeweils geltenden Fassung den
gepriften Jahresabschluss fir das Haushaltsjahr 2022 festgestellt. Gleichzeitig hat der
Stadtrat dem Stadtbirgermeister und den Beigeordneten der Stadt WeiRenthurm sowie dem
Birgermeister und den Beigeordneten der Verbandsgemeinde Weil3enthurm fir das
Haushaltsjahr 2022 Entlastung erteilt.

Der Jahresabschluss der Stadt WeiRenthurm flir das Haushaltsjahr 2022 liegt in der Zeit vom
06.10.2025 bis einschlief3lich 14.10.2025 wahrend der Dienststunden montags bis freitags von
7.15 - 12.00 Uhr und donnerstags 14.00 — 18.00 Uhr zur Einsichtnahme im Rathaus der
Verbandsgemeinde, 56575 WeiRenthurm, Karlicher StralBe 4, Zimmer 122 und im
Verwaltungsgebaude der Stadt WeilRenthurm, HauptstralR3e 185, 56575 WeiRenthurm wahrend
der Offnungszeiten montags bis freitags von 8.00 — 12.00 Uhr 6ffentlich aus.

WeilRenthurm, 02.10.2025
Johannes Juchem
Stadtblrgermeister

Bekanntmachung fiir die Stadt Weil3enthurm
Vollsperrung der StraBe ,,Am Nette Gut“

Aufgrund von Baumfallarbeiten wird die StralRe ,,Am Nette Gut“ im Bereich der Hausnummer
8 fur den StraBenverkehr voll gesperrt und damit dem offentlichen Verkehr entzogen.

Die Umfahrung kann tber die HauptstraRe und die K 91 erfolgen.
Die Vollsperrung findet voraussichtlich am 24.10.2025 statt.
Wir bitten um Beachtung.
Verbandsgemeindeverwaltung

Weildenthurm
-als ortliche Ordnungsbehdrde-
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		Überschriften		Übersprungen		Tabellen sollten Überschriften besitzen



		Regelmäßigkeit		Bestanden		Tabellen müssen dieselbe Anzahl von Spalten in jeder Zeile und von Zeilen in jeder Spalte aufweisen



		Zusammenfassung		Übersprungen		Tabellen müssen Zusammenfassung haben



		Listen





		Regelname		Status		Beschreibung



		Listenelemente		Bestanden		„LI“ muss ein untergeordnetes Element von „L“ sein



		„Lbl“ und „LBody“		Bestanden		„Lbl“ und „LBody“ müssen untergeordnete Elemente von „LI“ sein



		Überschriften





		Regelname		Status		Beschreibung



		Geeignete Verschachtelung		Übersprungen		Geeignete Verschachtelung










Zurück zum Anfang

